
Erklärung zur Übertragung der Aufsichtspflicht 
 
 

Der/die Erziehungsberechtige/n: 
 

Name, Vorname:   __________________________________ 

Straße, Hausnummer:  __________________________________ 

PLZ, Wohnort:   __________________________________ 

 
überträgt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die Aufgabe der Personensorge für seine/n 
minderjährigen Sohn / minderjährige Tochter: 
 

Name, Vorname:   __________________________________ 

Strasse:    __________________________________ 

PLZ, Wohnort:   __________________________________ 

 
für die Dauer des Aufenthalts im Club Schilli - Ulm auf nachgenannte volljährige  
Begleitperson: 
 

Name, Vorname:   __________________________________ 

Straße, Hausnummer:  __________________________________ 

PLZ, Wohnort:   __________________________________ 

 
Einverständniserklärung des/r Erziehungsberechtigten:  
Ich/Wir erklären, dass oben angegebene Begleitperson für den einmaligen Besuch die Erziehungsaufgaben 
gegenüber der genannten Begleitperson wahrnimmt. Wir kennen die Begleitperson und vertrauen ihr. 
Zwischen der Begleitperson und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis. Sie hat genügend 
erzieherische Kompetenz, um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). 

 
Hinweise: Die Bescheinigung ist nur für einen Abend gültig. Zur Sicherheit und besseren Überprüfbarkeit muss eine Kopie des Ausweises 
des Erziehungsberechtigten mitgeführt werden. Die Begleitperson muss in der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren 
und muss während des gesamten Aufenthalts des Jugendlichen in den Räumlichkeiten der Veranstaltung sein. Sie trägt die volle 
Verantwortung. 
 

 
Ort, Datum:     __________________________________ 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigter:  __________________________________ 
 
Unterschrift Begleitperson:   __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: Zeigen Sie diese Einverständniserklärung unaufgefordert am Eingang vor. Ein Nachreichen ist nicht möglich. Nur 
gültig für Personen ab 16 Jahren. 


